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Ergänzungen und Konkretisierung zur TAB 2019 
 
1. Netzgebiet 
Das (Strom) Netzgebiet der Stadtwerke Gaggenau umfasst die gesamte Gemarkung der Großen Kreisstadt Gaggenau. 
  
2. Plombenverschlüsse 
Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, können vom Netzbetreiber plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung 
der Anlage ist nach den Angaben des Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen. (vgl. NAV §13 Abs.3) 
 
Installateure melden entfernte oder fehlende Plomben, der Stadtwerke Gaggenau mittels     
- Inbetriebsetzungsanzeige     
- Plombenöffnungskarte     
- per E-Mail     
Plombenöffnungskarten können im Lager der Stadtwerke Gaggenau abgeholt werden.  
 
3. Hausanschlusssicherungen     
Bei Anschlussobjekten die zu Wohnzwecken genutzt werden, wird bei Neuanlagen im Netzgebiet der Stadtwerke Gaggenau als kleinste 
Hausanschlusssicherung eine NH-Sicherung mit einer Bemessungsstromstärke von 50 A eingesetzt.    
    
4. Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze 
Allgemein: 

- Grundzuständiger Messstellenbetreiber sind die Stadtwerke Gaggenau im Netzgebiet  
- Im Netzgebiet der Stadtwerke Gaggenau sind nur Zählerplätze mit Zählerfeldern mit Drei-Punkt-Befestigung freigegeben. 
- Bei Doppelstockfeldern ist nur die Bauhöhe von 1400 mm zugelassen. 
- Zählerfelder für elektronische Haushaltszähler (eHZ) sind nur für Ladesäulen für E-Mobilität zugelassen. 
- Stromzähler und die dazugehörenden Steuereinrichtungen sowie Zähler für Eigenerzeugungsanlagen werden durch die Stadtwerken 

Gaggenau gesetzt. Die Stadtwerke Gaggenau behalten sich eine mögliche Kostenerstattung insbesondere bei Umbauten, Plombierungen 
oder Sonderwünschen vor. 

- Für jeden Zählerplatz eines Kunden ist ein Netzwerkkabel mindestens Cat.7 vom Anschlusspunkt Zählerplatz zum Anschlusspunkt des 
Liniennetzes zu verlegen und auf RJ45 Buchsen aufzulegen. Sind mehrere Zählerplätze vorhanden so sind diese mittels Datenleitung (min. 
Cat.7) untereinander zu verbinden (APZ-Feld). 

- Es wird immer für bis zu 10 Zähler ein TSG-Feld gefordert  
Ausführung: 
1. TSG-Feld im unteren Anschlussbereich mit 2 Hutschienen (Bild 1) oder 
2. TSG-Feld im unteren Anschlussbereich mit Sammelschiene und Verteilerfeld mit APZ und Raum für Zusatzeinrichtungen. (Bild 2) 
 
Bild 1                                                               Bild 2  
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- SH-Schalter: Im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes ist vor jedem Zähler ein SH-Schalter mit folgenden Daten vorzusehen: 

 

Bei Erdkabelanschluss und Freileitungsanschluss ein SH-Schalter mit 35 A 

Andere Stromstärken sind bei Bedarf mit den Stadtwerke Gaggenau abzustimmen. 
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5. Wandlermessung 
Bei einer gleichzeitig benötigten Leistung von mehr als 44 kW (nicht installierte Leistung) in der Kundenanlage ist eine Wandlermessung zu 
installieren. Bei dauerhafter Leistung ist schon ab 33 kW eine Wandlermessung zu installieren. Wandlermessungen werden ausschließlich durch die 
Stadtwerke Gaggenau aufgebaut und installiert. Die Aufwendungen hierfür sind kostenpflichtig. 
 
6. Elektrische Anlagen 
Verbraucher/Erzeuger, Speicher und Ladeeinrichtungen mit einer Leistung von < 4,6 kVA dürfen einphasig angeschlossen werden. 

Verbraucher/Erzeuger, Speicher und Ladeeinrichtungen mit einer Leistung von > 4,6 kVA müssen dreiphasig angeschlossen werden. 

Für Geräte zur Heizung oder Klimatisierung einschließlich Wärmepumpen gelten zusätzlich die speziellen Bedingungen der Stadtwerke Gaggenau 

für Elektro Wärme. 

7. Elektromobilität 
Für die Anmeldung einer Elektroladesäule ist die Anschlussleistung maßgebend, bei mehreren Anlagen ist die Summe dieser maßgebend. Es gelten 
folgende Regelungen: 
 

- Leistung bis 3,6 kVA keine Zustimmungs- oder Anzeigepflicht bei den Stadtwerken Gaggenau 
- Leistung ab 3,6 kVA bis 12 kVA Anzeigepflicht bei den Stadtwerken Gaggenau 
- Leistung größer 12 kVA Zustimmungs- und Anzeigepflicht durch die Stadtwerke Gaggenau 

 
Je nach Leistungsfähigkeit des zu installierenden Ladepunktes und der geplanten Nutzung sind Maßnahmen in Bezug auf den Strombezug zu treffen. 
Die Anmeldung des geänderten Netzanschlussverhältnisses erfolgt durch eine ausführende Elektrofachkraft bzw. den Elektrofachbetrieb. Für eine 
eventuell notwendige Steuerung bzw. Fernauslesung der Ladesäule ist ein Datenkabel (min. Cat.7) zum Zählerplatz zu verlegen und beidseitig auf 
RJ45 Hutschienenmodule aufzulegen 

 
8. Einspeisende Anlagen 
Einspeisende Anlagen, wie z. B. Photovoltaik und BHKW’s sind grundsätzlich vor Baubeginn mit den Stadtwerke Gaggenau zur Genehmigung sowie 
Abstimmung des Zählerplatzes mit den Unterlagen entsprechend den Richtlinien einzureichen. Einspeisezähler in das Netz eines VNB’s sind 
grundsätzlich auf einem Zählerplatz zu montieren. 
 
Steckbare Photovoltaikanlagen: 
Im Niederspannungsnetz der Stadtwerke Gaggenau können steckerfertige Erzeugungsanlagen, sogenannte Plug-In-Anlagen, betrieben werden. 
Diese müssen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik u. a. der DIN VDE V 0100-551-1 ausgeführt, installiert, angeschlossen und 
betrieben werden. 
 
Steckdosenlösungen für den Anschluss mittels eines Schuko-Steckers in Schuko-Steckdosen und/oder Einspeisungen in einen Endstromkreis sind 
nicht zulässig. Steckbare Plug-In-Anlagen müssen über eine besondere, berührungs- und verwechslungssichere Steckvorrichtung nach VDE 0628-
1 verfügen. Diese Steckvorrichtung darf in keinem Falle durch einen Schuko-Stecker ersetzt werden. 
 
Alle Erzeugungsanlagen, auch die Plug-In-Anlagen, müssen beim Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur angemeldet und von einer in einem 
Installationsverzeichnis eingetragenen Elektrofachkraft in Betrieb gesetzt werden 
. 
Für den Betrieb einer steckerfertigen PV-Anlage muss ein Zweirichtungszähler vorhanden sein. 
 
Weitere detailliertere Anforderungen über steckerfertige Erzeugungsanlagen finden Sie auf der Homepage des VDE (Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e.V.). 
 
Zugangssicherung zum Dachständer in Verbindung mit Photovoltaikanlagen: 
Sobald eine Photovoltaikanlage auf einem Dach mit Dachständer angebracht werden soll, ist zu beachten, dass die Zugangsmöglichkeit zum 
Dachständer gegeben sein muss. Ansonsten können keine notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden (vgl. NAV §8 Abs. 
1). Um die Zugänglichkeit von Dachständern sicherzustellen, müssen im Netzgebiet der Stadtwerke Gaggenau folgende Rahmenbedingungen 
eingehalten werden: 
 

- Um den Dachständer ist eine ausreichend große Standfläche (Radius min. 0,5 m) freizuhalten 
- Sind Abspannungen oder Streben am Dachständer montiert, so müssen diese vom Dachständer aus barrierefrei erreichbar und ebenfalls eine 

kreisförmige freie Standfläche (Radius min. 0,5 m) besitzen 
- Die Standfläche zum Dachständer muss über einen 1 m breiten, barrierefreien, lotrechten Korridor von der Dachkante aus erreichbar sein 

 
Sowohl die Standfläche zum Dachständer als auch der Korridor dorthin bzw. zu den Abspannungen oder Streben, kann daher nicht mit 
Photovoltaikmodulen bedeckt bzw. mit Halteschienen überbaut werden. Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Planung Ihrer Photovoltaikanlage, 
um zeit- und kostenaufwändige Rückbauten Ihrer Photovoltaikmodule, zur Ermöglichung von Arbeiten am Dachständer Ihres Gebäudes, möglichst 
zu vermeiden! 
 
Abb. Haus mit Dachausstieg:          Abb. Haus ohne Dachausstieg: 
 

  
 
Die genannten Ergänzungen und Konkretisierung schränken die Pflicht zur Abstimmung mit den Stadtwerken Gaggenau nicht ein. 


